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Umsetzung des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kinder
tageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen
Träger- und jugendamtsübergreifender Einsatz der Mittel aus dem 
„Kita-Träger-Rettungsprogramm“

Am 16. November 2017 hat der Landtag das „Gesetz zur Rettung der 
Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ 
beschlossen. Die darin enthaltenen Änderungen des Kinderbildungsge
setzes (KiBiz) sind rückwirkend zum 1. August 2017 in Kraft getreten. 
Die Änderungen in der Durchführungsverordnung zum KiBiz (DVO 
KiBiz) traten am 25. November 2017 in Kraft.

Nach § 21f KiBiz gewährt das Land pauschalierte Landeszuschüsse 
zum Erhalt der Trägervielfalt. Die Zuschüsse wurden als Einmalbeträge 
an die Jugendämter gezahlt, die diese an die Einrichtungen ihres Be
zirks weiterleiten. Zur Verwendung dieser Mittel gebe ich folgende Hin
weise:

1. Träqerüberqreifender Einsatz der Einmalbeträqe 
Bei den Einmalbeträgen, die die Träger erhalten, handelt es sich um 
Landesmittel - ohne Jugendamts- oder Trägeranteil -, die innerhalb ei
nes Jugendamtsbezirks trägerübergreifend eingesetzt werden können. 
Damit können die Einmalbeträge auch für Zwecke anderer Einrichtun
gen des gleichen Trägers genutzt werden.
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pen (z.B. auch von einer Kirchengemeinde an eine andere Kirchenge
meinde).

2. Jugendamtsüberqreifender Einsatz der Einmalbeträqe

Ziel des Rettungsprogramms ist es, bis zur Neustrukturierung des Fi
nanzierungssystems allen Trägern wirtschaftliche Stabilisierung zu ge
währleisten und Risiken abzuwenden.

Deshalb bestehen von hier grundsätzlich keine Bedenken, die Einmal
beträge auch jugendamtsübergreifend zu verwenden, um in begründe
ten Fällen finanziellen Notlagen in anderen Einrichtungen desselben 
Trägers abzuhelfen.

Die Einmalbeträge aus dem Rettungsprogramm werden ohne zusätzli
chen bürokratischen Aufwand in der Gesamtsystematik des KiBiz aus
gezahlt und damit wird kein gesonderter Verwendungsnachweis gefor
dert. Deshalb bedarf es auch hier der Zustimmung des Jugendamtes, 
aus dessen Bereich die Beträge übertragen werden.

Ich bitte, den Jugendämtern Ihres Landesteils den Inhalt dieses Erlas
ses in geeigneterWeise zur Kenntnis zu geben.

Im Auftrag

Manfred Walhorn


